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D E U T S C H E S   I N S T I T U T   F Ü R   B A U T E C H N I K 
Anstalt des öffentlichen Rechts 

10829 Berlin, 18. September 2001 
Kolonnenstraße 30 L 
Telefon: (0 30) 7 87 30 - 338 
Telefax: (0 30) 7 87 30 - 320 
GeschZ.: III 11-1.40.11-102/97 

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 
 

Zulassungsnummer:  Z-40.11-220 

Antragsteller: Kunststoffverarbeitung Reich GmbH 

Schwiftinger Straße 3 und 5  

86932 Pürgen  

Zulassungsgegenstand: Doppelwandige liegende Behälter aus GFK mit innerer Vlies- oder 
Chemieschutzschicht 

Geltungsdauer bis: 30. September 2006 

Der oben genannte Zulassungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich zugelassen.  
Diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung umfasst zehn Seiten und sieben Anlagen mit 
41 Seiten. 
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I. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1 Mit der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung ist die Verwendbarkeit bzw. 
Anwendbarkeit des Zulassungsgegenstandes im Sinne der Landesbauordnungen 
nachgewiesen. 

2 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung ersetzt nicht die für die Durchführung von 
Bauvorhaben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und 
Bescheinigungen.  

3 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbe-
sondere privater Schutzrechte, erteilt.  

4 Hersteller und Vertreiber des Zulassungsgegenstands haben, unbeschadet weiter 
gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", dem Verwender bzw. 
Anwender des Zulassungsgegenstands Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung zur Verfügung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass die allgemeine 
bauaufsichtliche Zulassung an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung 
sind den beteiligten Behörden Kopien der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung zur 
Verfügung zu stellen. 

5 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung darf nur vollständig vervielfältigt werden. Eine 
auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts für Bau-
technik. Texte und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung nicht widersprechen. Übersetzungen der allgemeinen 
bauaufsichtlichen Zulassung müssen den Hinweis "Vom Deutschen Institut für 
Bautechnik nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.  

6 Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen 
der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung können nachträglich ergänzt und geändert 
werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern. 
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II. BESONDERE BESTIMMUNGEN 

1 Zulassungsgegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Gegenstand dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung sind liegende zylin-
drische, doppelwandige, oberirdische auf zwei bzw. drei Sattelschalen gelagerte 
Behälter aus textilglasverstärktem ungesättigtem Polyesterharz bzw. Phenacrylatharz mit 
einer inneren Chemieschutzschicht, deren Abmessungen innerhalb der nachfolgend 
angegebenen Grenzen liegen: 

− Durchmesser D ≤ 3,0 m, 
− L/D ≤ 6 (mit L = Länge des Behälters) 

Die Behälter sind in Anlage 1 dargestellt. 

(2) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung gilt für die Verwendung der Behälter in 
nicht durch Erdbeben gefährdeten Gebieten. 

(3) Die Behälter dürfen in Gebäuden und im Freien aufgestellt werden, jedoch nicht in 
explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 0 und 1. 

(4) Die Behälter dürfen zur drucklosen Lagerung von nichtbrennbaren Flüssigkeiten ver-
wendet werden. Die maximale Betriebstemperatur darf 60 °C betragen, sofern in den 
Medienlisten nach Absatz (5) keine Einschränkungen der Temperatur vorgesehen sind. 
Zur Berücksichtigung von Überdrücken oder Unterdrücken, die beim drucklosen Betrieb 
entstehen können, werden Überdrücke von mindestens 0,02 bar und Unterdrücke von 
mindestens 0,01 bar angesetzt. 

(5) Flüssigkeiten nach den Medienlisten 40-2.1.1, 40-2.1.2 und 40-2.1.31 erfordern 
keinen gesonderten Nachweis der Dichtheit und Beständigkeit des Behälterwerkstoffes. 

(6) An den Überwachungsraum ist ein nach dem Überdruck- oder Unterdruckverfahren 
arbeitender Leckanzeiger anzuschließen. 

(7) Durch diese allgemeine bauaufsichtliche Zulassung entfallen für den Zulassungsge-
genstand die wasserrechtliche Eignungsfeststellung und die Bauartzulassung nach 
§ 19 h des WHG2. 

2 Bestimmungen für die Bauprodukte 

2.1 Eigenschaften und Zusammensetzung 
2.1.1 Werkstoffe 

 Die zu verwendenden Werkstoffe sind in Anlage 3 aufgeführt. Das für die innere Schutz-
schicht verwendete Harz ist auch für die Herstellung des Überwachungsraumes 
einschließlich des Vorlaminates und des Abschlusslaminates zu verwenden; das Trag-
laminat kann auch aus einem anderen Harz hergestellt werden (siehe auch Anlage 4). 

2.1.2 Konstruktionsdetails 

 Konstruktionsdetails müssen den Anlagen 1.1 bis 1.9 entsprechen. 

                                            
1 Medienlisten 40-2.1.1; 40-2.1.2 und 40-2.1.3; Stand: Dezember 2000; erhältlich beim Deutschen Institut für 

Bautechnik (DIBt) 
2 WHG 18. November 1996 Wasserhaushaltsgesetz 
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2.1.3 Standsicherheitsnachweis 

(1) Die Behälter müssen Wanddicken aufweisen, die durch eine statische Berechnung 
nach der Berechnungsempfehlung 40-B23 des DIBt ermittelt wurden. Dabei ist eine 
Betriebstemperatur von mindestens 30 °C zugrunde zu legen. Die mechanischen Werk-
stoffkennwerte und die entsprechenden Abminderungsfaktoren sind der Anlage 2 zu ent-
nehmen. Das Abstandsgewebe mit Vorlaminat und Abschlusslaminat  sowie die Chemie-
schutzschicht bzw. innere Vliesschicht und die Oberflächenschicht gehören nicht zum 
tragenden Laminat. 

(2) Stutzen für flüssigkeitsführende Rohrleitungsteile müssen Wanddicken aufweisen, 
die mindestens der Nenndruckstufe PN 6 entsprechen, andere Stutzen müssen 
mindestens der Nenndruckstufe PN 1 entsprechen. 

(3) Sofern die Behälter nach Bauordnungsrecht nicht zu den genehmigungsfreien bauli-
chen Anlagen zählen, ist die statische Berechnung durch eine der folgenden Stellen prü-
fen zu lassen: 

− Prüfamt für Baustatik der LGA in Nürnberg, 

− Bautechnisches Prüfamt im Landesamt für Bauen, Verkehr und Straßenwesen, 
Außenstelle Cottbus, 

− Fachhochschule Aachen, Labor für Faserverbundwerkstoffe, Prof. Dr.-Ing. Nonhoff 

2.1.4 Brandverhalten 

 Der Werkstoff textilglasverstärktes Reaktionsharz ist in der zur Anwendung kommenden 
Dicke normal entflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-14). Zur Widerstandsfähig-
keit gegen Flammeneinwirkungen siehe Abschnitt 3(2). 

2.1.5 Nutzungssicherheit 

(1) Behälter mit einem Rauminhalt von mehr als 2 m3 müssen mit einer Einsteigeöffnung 
ausgerüstet sein (siehe Anlage 1.4); Behälter ohne Einsteigeöffnung müssen eine 
Besichtigungsöffnung mit einem lichten Durchmesser von mindestens 60 mm erhalten. 
Weitere Stutzen für Befüllung, Entleerung, Ent- und Belüftung usw. sind gemäß Anla-
gen 1.3 und 1.5 herzustellen. 

(2) Zur Bedienung und Wartung darf eine ortsfeste Leiter an den Behältern befestigt 
werden. Die Anforderungen an die Leiter sind der DIN 24 5325 zu entnehmen. Zusätzlich 
darf eine Bühne an den Behältern befestigt werden. Es ist darauf zu achten, dass die 
Metallkonstruktion keine unzulässigen Zwängungen auf das Bauteil ausübt. Die 
Verankerungspunkte am Zylinder sind nach Anlage 1.6 auszuführen.  

(3) Die Behälter dürfen unter der Einsteigeöffnung eine abnehmbare Schutzplatte nach 
Anlage 1.7 zum Schutz des darunter liegenden Laminats gegen Stoßeinwirkung haben. 

2.2 Herstellung, Verpackung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung 
2.2.1 Herstellung 

(1) Die Herstellung muss nach der beim DIBt hinterlegten Herstellungsbeschreibung 
erfolgen. 

(2) Außer der Herstellungsbeschreibung sind die Anforderungen nach Anlage 4 Ab-
schnitt 1 einzuhalten. 

(3) Die Behälter dürfen nur im Werk Pürgen hergestellt werden. 

2.2.2 Verpackung, Transport, Lagerung 

 Verpackung, Transport und Lagerung müssen gemäß Anlage 4 Abschnitt 2 erfolgen. 

                                            
3 erhältlich beim Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) 
4  DIN 4102-1 Mai 1981 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 
5 DIN 24 532 Mai 1981 Senkrechte ortsfeste Leitern aus Stahl 
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2.2.3 Kennzeichnung 

 Die Behälter müssen vom Hersteller mit dem Übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) 
nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen der Länder gekennzeichnet werden. 
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.3 
erfüllt sind. Außerdem hat der Hersteller die Behälter gut sichtbar und dauerhaft mit 
folgenden Angaben zu kennzeichnen: 

− Herstellungsnummer, 

− Herstellungsjahr, 

− Rauminhalt in m3 bei zulässiger Füllhöhe (gemäß ZG-ÜS6), 

− zulässige Betriebstemperatur (bei nicht atmosphärischen Bedingungen), 

− zulässiger Füllungsgrad oder Füllhöhe (entsprechend dem zulässigen Füllungsgrad), 

− zulässige Volumenströme beim Befüllen und Entleeren, 

− Hinweis auf drucklosen Betrieb, 

− Außenaufstellung zulässig/nicht zulässig (entsprechend statischer Berechnung), 

− Art der inneren Schutzschicht. 

 Der Behälterhersteller hat die Flansche der Anschlüsse für den Leckanzeiger dauerhaft 
und gut sichtbar wie folgt zu kennzeichnen: 

− Flansch zum Anschluss der Messleitung mit "Messanschluss LAG", 

− Flansch zum Anschluss der Druck- bzw. Saugleitung mit "Sauganschluss LAG" bzw. 
"Druckanschluss LAG". 

 Hinsichtlich der Kennzeichnung der Behälter durch den Betreiber siehe Abschnitt 5.1.5. 

2.3 Übereinstimmungsnachweis 
2.3.1 Allgemeines 

(1) Die Bestätigung der Übereinstimmung der Behälter mit den Bestimmungen dieser 
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung muss für jedes Herstellwerk mit einem Über-
einstimmungszertifikat auf der Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und 
einer regelmäßigen Fremdüberwachung einschließlich einer Erstprüfung der Behälter 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen. 

(2) Für die Erteilung des Übereinstimmungszertifikats und für die Fremdüberwachung 
einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprüfungen hat der Hersteller der 
Behälter eine hierfür anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfür anerkannte Über-
wachungsstelle einzuschalten. 

(3) Dem Deutschen Institut für Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie 
des von ihr erteilten Übereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben. Dem 
Deutschen Institut für Bautechnik ist zusätzlich eine Kopie des Erstprüfberichts zur 
Kenntnis zu geben. 

2.3.2 Werkseigene Produktionskontrolle 

(1) Im Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durchzu-
führen. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende 
kontinuierliche Überwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass 
die von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen dieser allgemeinen bauauf-
sichtlichen Zulassung entsprechen. 

(2) Die werkseigenen Produktionskontrolle soll mindestens die in Anlage 5.1 Abschnitt 1 
aufgeführten Maßnahmen einschließen. 

                                            
6  ZG-ÜS Mai 1993 Zulassungsgrundsätze für Überfüllsicherungen (erhältlich beim DIBt) 
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(3) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und aus-
zuwerten. Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten: 

− Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile, 

− Art der Kontrolle oder Prüfung, 

− Datum der Herstellung und der Prüfung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmate-
rials, 

− Ergebnis der Kontrollen und Prüfungen und Vergleich mit den Anforderungen, 

− Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen. 

(4) Die Aufzeichnungen sind mindestens fünf Jahre aufzubewahren und der für die 
Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem 
Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen obersten Bauaufsichtsbehörde 
auf Verlangen vorzulegen. 

(5) Bei ungenügendem Prüfergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die erforderlichen 
Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Behälter, die den Anforderungen 
nicht entsprechen, sind so zu handhaben,  dass Verwechslungen mit 
übereinstimmenden ausgeschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit 
technisch möglich und zum Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die 
betreffende Prüfung unverzüglich zu wiederholen. 

2.3.3 Fremdüberwachung 

(1) In jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine Fremd-
überwachung regelmäßig zu überprüfen, mindestens jedoch zweimal jährlich (siehe An-
lage 5.1). 

(2) Im Rahmen der Fremdüberwachung ist eine Erstprüfung der Behälter entsprechend 
Anlage 5.1 Abschnitt 2(1) durchzuführen. Darüber hinaus können auch Proben für Stich-
probenprüfungen entnommen werden. Die Probenahme und Prüfungen obliegen jeweils 
der anerkannten Überwachungsstelle. 

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremdüberwachung sind mindestens fünf 
Jahre aufzubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der 
Überwachungsstelle dem Deutschen Institut für Bautechnik und der zuständigen 
obersten Bauaufsichtsbehörde auf Verlangen vorzulegen. 

3 Bestimmungen für Entwurf und Bemessung 

(1) Die Bedingungen für die Aufstellung der Behälter sind den wasser-, arbeitschutz- 
und baurechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Es sind außerdem die Anforderungen 
gemäß Anlage 6 einzuhalten. 

(2) Bei Festlegung der Aufstellbedingungen ist davon auszugehen, dass die Behälter mit 
den zugehörigen Sattelschalen nach diesem Bescheid nicht dafür ausgelegt sind, einer 
Brandeinwirkung von 30 Minuten Dauer zu widerstehen, ohne undicht zu werden. Darum 
sind bei Entwurf und Bemessung der Anlage geeignete Maßnahmen vorzunehmen, um 
eine Brandübertragung aus der Nachbarschaft oder ein Entstehung von Bränden in der 
Anlage selbst zu verhindern. Hierzu zählen: 

− ein geeignetes Löschkonzept (Brandmeldeeinrichtung in Verbindung mit Werkfeuer-
wehr, automatische Löschanlage), 

− Verringerung der Brandlast in der Anlage, 

− ausreichend große Abstände zu Anlagen mit brennbaren Flüssigkeiten und zu Gebäu-
den und Betriebsteilen mit hohen Brandlasten (als Anhalt: > 10 m), 
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− brandschutztechnische Bemessung der Gebäude oder der Umschließungsbauteile 
der Anlage nach DIN 18 2307 (bei Anlagen in Gebäuden). 

 Die Maßnahmen sind im Einvernehmen mit der Bauaufsichtsbehörde und der Feuerwehr 
festzulegen. 

(3) Die Behälter sind gegen Beschädigungen durch anfahrende Fahrzeuge zu schützen, 
z.B. durch geschützte Aufstellung oder einen Anfahrschutz. 

(4) Die Behälter dürfen unterhalb des zulässigen Flüssigkeitsspiegels keine die Doppel-
wandigkeit beeinträchtigende Stutzen oder Durchtritte haben. 

4 Bestimmungen für die Ausführung 

(1) Bei der Aufstellung der Behälter ist Anlage 6 zu beachten. 

(2) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Einbauen bzw. Aufstellen 
der Behälter nur solche Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe 
im Sinne von § 19 l WHG8 sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach landesrechtlichen 
Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen oder der Hersteller des 
Behälters führt diese Tätigkeiten mit eigenem sachkundigen Personal aus. 

(3) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit dem Sachver-
ständigen nach Wasserrecht oder der Zertifizierungsstelle zu treffen. 

5 Bestimmungen für Nutzung, Unterhalt, Wartung, Prüfung 

5.1 Nutzung 
5.1.1 Ausrüstung der Behälter 

(1) Die Bedingungen für die Ausrüstung der Behälter sind den wasser-, bau- und 
arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zu entnehmen. Sofern für die Ausrüstung keine 
wasser- bzw. baurechtlichen Vorschriften existieren, ist der Abschnitt 6 der TRbF 2209 zu 
beachten.  

(2) Die Behälter sind mit einem für den Anwendungsfall geeigneten Überdruck- oder 
Unterdruck-Leckanzeiger auszurüsten. Der Einbau des Leckanzeigers hat nach 
Maßgabe des für den Leckanzeiger erteilten bauaufsichtlichen 
Verwendbarkeitsnachweises zu erfolgen. Am Überwachungsraumtiefpunkt darf ein 
Kontrollstutzen DN 25 oder größer angebracht werden, der betriebsmäßig fest 
verschlossen und entsprechend gekennzeichnet werden muss. 

(3) Bei Anschluss eines Überdruck-Leckanzeigers muss der Alarmschaltpunkt des Leck-
anzeigers, bezogen auf die Behältersohle, mindestens 30 mbar höher als der statische 
Druck der Lagerflüssigkeit zuzüglich Betriebsdruck sein (bei nicht frei belüfteten 
Behältern, z.B. Wasservorlagen, ist als Betriebsüberdruck mindestens 20 mbar 
anzusetzen). Der Betriebsdruck des Leckanzeigers darf einen Wert von 770 mbar nicht 
überschreiten.  

(4) Bei Anschluss eines Unterdruck-Leckanzeigers sind Leckanzeiger zu verwenden, die 
spätestens bei einem Alarmschaltpunkt von – 325 mbar Alarm auslösen und deren 
Werkstoffe gegenüber dem Lagermedium beständig sind. 

                                            
7 DIN V 18 230-1 September 1987 Baulicher Brandschutz im Industriebau; Rechnerisch erforderliche 

Feuerwiderstandsdauer 
8  WHG 18. November 1996 Wasserhaushaltsgesetz 
9 TRbF 220  August 1994 Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten "Ortsfeste Tanks aus 

metallischen und nichtmetallischen Werkstoffen - Allgemeines -" 



Seite 8 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung Nr. Z-40.11-220 vom 18. September 2001 

 

59292.01 

5.1.2 Lagerflüssigkeiten 

(1) Die Behälter dürfen für Lagerflüssigkeiten gemäß Medienliste 40-2.1.1 bis 2.1.3 des 
DIBt10 verwendet werden. 

(2) Die Behälter dürfen auch zur Lagerung anderer Flüssigkeiten als nach der unter 
Absatz (1) genannten Medienliste verwendet werden, wenn im Einzelfall durch 
Gutachten eines vom DIBt vorgeschriebenen Sachverständigen11 nachgewiesen wird 
(z.B. nach Anhang 1 der Bau- und Prüfgrundsätze für oberirdische GF-UP-Behälter und -
Behälterteile), dass die Abminderungsfaktoren A2B und A2I nicht größer als 1,4 sind und 
dass die Flüssigkeiten nicht zur Dickflüssigkeit12 oder zu Feststoffausscheidungen 
neigen. Die Flüssigkeiten müssen außerdem für den verwendeten Leckanzeiger zulässig 
sein. Vom Nachweis durch Gutachten sind ausgeschlossen: 

− Brennbare Flüssigkeiten (nach VbF13) 

− Explosive Flüssigkeiten (Klasse 1 nach GGVS14/GGVE15) 

− Selbstentzündliche Flüssigkeiten (Klasse 4.2 nach GGVS/GGVE) 

− Flüssigkeiten, die in Berührung mit (Klasse 4.3 nach GGVS/GGVE) 
Wasser entzündliche Gase bilden 

− Organische Peroxide (Klasse 5.2 nach GGVS/GGVE) 

− Ansteckungsgefährliche und (Klasse 6.2 nach GGVS/GGVE) 
ekelerregende Flüssigkeiten 

− Radioaktive Flüssigkeiten (Klasse 7 nach GGVS/GGVE) 

− Blausäure und Blausäurelösungen, 
Metallcarbonyle, Brom 

  Im Gutachten enthaltene Auflagen sind einzuhalten. 

5.1.3 Nutzbares Behältervolumen  

 Der zulässige Füllungsgrad der Behälter darf 95 % nicht übersteigen, wenn nicht nach 
Maßgabe der TRbF 28016 Nr. 2.2 ein anderer Füllungsgrad nachgewiesen oder einzu-
halten ist. Die Überfüllsicherung ist dementsprechend einzurichten. 

5.1.4 Unterlagen 

 Dem Betreiber der Anlage sind vom Hersteller der Behälter folgende Unterlagen auszu-
händigen: 

− Abdruck dieser allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder ihres genehmigten 
Auszuges, 

− Abdruck der geprüften statischen Berechnung mit Prüfbericht, 

− Abdruck des ggf. benötigten Gutachtens nach Abschnitt 5.1.2(2), 

− Abdruck des bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises des für den Verwen-
dungszweck geeigneten Leckanzeigers. 

                                            
10  Medienlisten 40-2.1.1; 40-2.1.2 und 40-2.1.3; Stand: Dezember 2000; erhältlich beim Deutschen Institut für 

Bautechnik (DIBt) 
11  Informationen sind beim DIBt erhältlich 
12  Die kinematische Viskosität der Lagerflüssigkeit darf bei 4 °C höchstens 5000 cSt betragen. 
13 VbF September 1995 Verordnung über Anlagen zur Lagerung, Abfüllung und Beförderung 

brennbarer Flüssigkeiten zu Lande 
14  GGVS Gefahrgutverordnung Straße 
15  GGVE Gefahrgutverordnung Eisenbahn 
16  TRbF 280 August 1994 Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten; Betriebsvorschriften 
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5.1.5 Betrieb 

(1) Der Betreiber hat vor Inbetriebnahme der Behälter an geeigneter Stelle ein Schild 
anzubringen, auf dem die gelagerte Flüssigkeit einschließlich ihrer Dichte und Konzen-
tration angegeben ist. Die Kennzeichnung nach anderen Rechtsbereichen bleibt unbe-
rührt. 

(2) Wer eine Anlage befüllt oder entleert, hat diesen Vorgang zu überwachen und vor 
Beginn der Arbeiten die nachfolgenden Bestimmungen zu beachten. 

(3) Vor dem Befüllen ist zu überprüfen, ob das einzulagernde Medium dem zulässigen 
Medium entspricht, wie viel Lagerflüssigkeit der Behälter aufnehmen kann, ob das Leck-
anzeigegerät eingeschaltet ist und ob die Überfüllsicherung im ordnungsgemäßen 
Zustand ist. 

(4) Die Betriebstemperatur der Lagerflüssigkeiten darf die Betriebstemperatur, für die 
der statische Nachweis geführt wurde, nicht überschreiten. Hierbei dürfen kurzzeitige 
Temperaturüberschreitungen um 10 K über die Betriebstemperatur (z.B. durch höhere 
Temperatur der Lagerflüssigkeiten beim Einfüllen) außer Betracht bleiben. 

(5) Beim Befüllen darf kein unzulässiger Überdruck im Behälter auftreten. Der Füllvor-
gang ist ständig zu überwachen. 

(6) Vom Betreiber der Anlage ist bei einer Alarmmeldung des Leckanzeigers unverzüg-
lich ein Fachbetrieb zu benachrichtigen und mit der Feststellung der Ursache für die 
Alarmgabe und deren Beseitigung zu beauftragen. Wenn der Überwachungsraum 
Undichtheiten aufweist,  muss der Behälter so schnell wie möglich entleert werden. Eine 
erneute Befüllung ist im Einvernehmen mit dem Sachverständigen nach Wasserrecht 
oder der Zertifizierungsstelle nach Schadenbeseitigung und einwandfreiem Betrieb des 
Leckanzeigers zulässig. 

5.2 Unterhalt, Wartung 
(1) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Instandhalten und Instand-
setzen der Behälter nur solche Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fach-
betriebe im Sinne von § 19 l WHG sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach landes-
rechtlichen Vorschriften von der Fachbetriebspflicht ausgenommen oder der Hersteller 
der Behälter führt die Tätigkeiten mit eigenem sachkundigen Personal aus. 

(2) Beim Instandhalten/Instandsetzen sind Werkstoffe zu verwenden, die in Anlage 3 
angegeben sind und Fertigungsverfahren anzuwenden, die in der 
Herstellungsbeschreibung beschrieben sind. 

(3) Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden sind im Einvernehmen mit dem Sachver-
ständigen nach Wasserrecht oder der Zertifizierungsstelle zu klären. 

(4) Der Betreiber einer Lageranlage ist verpflichtet, mit dem Reinigen der Behälter nur 
solche Betriebe zu beauftragen, die für diese Tätigkeiten Fachbetriebe im Sinne von 
§ 19 l WHG sind, es sei denn, die Tätigkeiten sind nach landesrechtlichen Vorschriften 
von der Fachbetriebspflicht ausgenommen. Die Reinigung des Innern von Behältern aus 
Produktionsgründen oder für eine Inspektion ist unter Beachtung der in Anlage 7 
genannten Punkte vorzunehmen. 

(5) Wird die Einsteigeöffnung des Behälters zu Reinigungs-, Wartungs- oder Instandhal-
tungsmaßnahmen geöffnet, so ist vor dem Verschließen die Behälterinnenseite auf 
Schäden hin zu untersuchen. Hierbei soll sichergestellt werden,  dass die der Einsteige-
öffnung gegenüberliegende Fläche nicht beschädigt worden ist (z.B. durch herabfallen-
des Werkzeug während der Arbeiten am Behälter). Das Ergebnis der Untersuchung ist 
zu dokumentieren. Auf diese Untersuchung kann verzichtet werden, wenn eine 
Schutzplatte entsprechend Abschnitt 2.1.5 (3) eingebaut wird.  

(6) Im Rahmen der Prüfung der Funktionsfähigkeit des Leckanzeigers nach 
Abschnitt 5.3 (1) ist im Überwachungsraum enthaltene Kondensatflüssigkeit zu 
entfernen. 
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5.3 Prüfungen 
(1) Die Funktionsfähigkeit des Leckanzeigers ist nach Maßgabe des dafür erteilten 
bauaufsichtlichen Verwendbarkeitsnachweises zu prüfen. 

(2) Der Betreiber hat zu veranlassen, dass bei der Lagerung von Medien nach Ab-
schnitt 5.1.2, bei denen wiederkehrende Prüfungen der Behälter gefordert werden, die 
Behälter vor Inbetriebnahme und wiederkehrend entsprechend den Vorgaben eines für 
Kunststofffragen zuständigen Sachverständigen nach Wasserrecht einer Innenbesich-
tigung unterzogen werden. 

(3) Prüfungen nach anderen Rechtsbereichen bleiben unberührt. 

 

 

Im Auftrag 

Strasdas Beglaubigt 


